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� Grundkurs mit Prüfung für Gefahrgutbeauftragte 
 
� Wiederholungskurs und Prüfung für Inhaber von gültigen 
 Schulungsnachweisen 

 
Ziel  
Ausbildung und Prüfung zum Gefahrgutbeauftragten nach ADR bzw. GGBV bzw. Wiederholungskurs und 
Prüfung von Inhabern mit gültigem Schulungsnachweis 
 
Gültigkeit  
Stoffe der Klasse 3 (Heizöl, Dieselöl, Benzin, Flugbenzin etc. );  
UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 3475, 1268 und 1863 
 
Zielgruppe  
Alle Unternehmungen, Betriebe, welche ausschliesslich mit dem Verladen, Verpacken, Beladen, Befüllen, 
Versenden, Befördern und Entladen gefährlicher Güter der Klasse 3 zu tun haben, oder in diesem 
Bereich Kontroll- und Aufsichtspflichten ausüben. Es sind somit alle Betriebe betroffen, die mit Heizöl, 
Dieselkraftstoff und Benzin oder Flugbenzin zu tun haben, wie Absender, Beförderer, Tanklager, 
Tankrevisonsbetriebe, etc.  
 
Inhalt  
Grundmodul mit Verkehrsträger Strasse 24 Unterrichtseinheiten, enthaltend: 
Rechtsgrundlagen (Internationale und nationale Regelwerke und Verordnungen), Einführung in die 
Thematik des Transports gefährlicher Güter und die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten, Sicherheits-
pflichten der Beteiligten, Freistellungen, Grundlagen der Klassifizierung, Aufbau und Verwendung der 
Tabelle 3.2,  Jahresbericht, Ereignismeldungen. Beförderung gefährlicher Güter in Verpackungen und in 
Tankfahrzeugen und Tankcontainern, ADR Regelwerk und nationale Umsetzung und Ausnahmen mit 
SDR Verordnung, Vorschriften für den Versand, die Fahrzeugbesatzung und die Ausrüstung, Anwendung 
und Umsetzung der Vorschriften, Audits im Betrieb, Checklisten etc.  
 
Gesetzliche Grundlagen  
Die Verordnung über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene 
und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung, GGBV SR 741.622) bestimmt in Art. 4 dass jede 
Unternehmung für jede Tätigkeit im Zusammenhang mit der Handhabung gefährlicher Güter einen, eine 
oder mehrere Gefahrgutbeauftragte ernennen muss. Gefahrgutbeauftragte können Angehörige, Inhaber 
oder Inhaberinnen der Unternehmung oder aussenstehende Personen sein. Die Verordnung gilt für 
Unternehmungen, die gefährliche Güter auf der Strasse, auf der Schiene oder auf Gewässern befördern 
oder sie in diesem Zusammenhang verpacken, einfüllen, versenden, laden oder entladen. 
 
Schulung nach der GGBV: 
Die GGBV sieht vor, dass die Ausbildung zum GGB gemäss Art. 14 Absatz 2 Buchstabe e) nur auf 
bestimmte Verkehrsträger und bestimmte Stoffe beschränkt werden darf. Dieser Kurs behandelt nur die 
Klasse 3 mit den UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 3475 und Flugbenzin der UN—Nummern 1268 und 
1863. Viele Inhaber von Schulungsnachweisen benötigen jedoch nur einen Schulungsnachweis für diese 
UN Nummern. Am Wiederholungskurs können auch Teilnehmer mit nic ht begrenztem 
Schulungsnachweis teilnehmen, allerdings wird die V erlängerung des Ausweises nach 
bestandener Prüfung auf die oben genannten UN Numme rn eingeschränkt. 

Spezialkurse Klasse 3 für 

Gefahrgutbeauftragte mit CZV Anerkennung 



1. Grundkurs mit Prüfung für Gefahrgutbeauftragte  
 
Ausbildung:   2.5 Tage, à 10 / 10 / 4 Unterrichtseinheiten, total 24 UE.  
 
Ort:   AAL Armeeausbildungszentrum Luzern 
 
Schulungszeiten:  08.00h – 12.00 h, und 13.00h bis 17.00h, abzüglich 2 Pausen à 15’ 
 
Inhalt:   Ausbildung zum GGB nach Art. 14 Absatz 2, Buchstabe e) 
 
Prüfung:  Am Nachmittag des 3. Tages;  Verkehrsträger Strasse, Dauer 2 h 
 
Termin:  27. – 29. Juni 2012 
 
Kosten:   Schulung Fr. 1590.- Prüfung 490.- (Total somit 2080.-) 
 
Inbegriffen: Kursraum, Mittagessen, Kaffeepausen VM/NM, Schulungsunterlagen, ADR 2011 

mit GGBV und SDR Verordnungen, Durchführung der Prüfung, Ausstellen der 
Ausbildungsbestätigungen und des Schulungsnachweises bei bestandener 
Prüfung für den Strassentransport (europaweit anerkannt). 
 

Referenten: Hr. Dieter Zaugg, EcoServe AG Buchs, Ernst Winkler, Gefag AG Schwerzenbach 
 

Prüfung: Gefag (anerkannte Prüfstelle des UVEK) 
 

2. Wiederholungskurs und Prüfung für Inhaber mit gü ltigem Schulungsnachweis  
 
Ausbildung:   0.5 Tage; Prüfung 2 h 
 
Ort:   AAL Armeeausbildungszentrum Luzern 
 
Schulungszeit:   08.00h – 12.15 h 
 
Inhalt:   Repetition ADR und SDR soweit für Klasse 3 relevant 
 
Prüfung:  Nachmittag, Dauer 2 h, Klasse 3; UN1202, 1203, 1223, 3475 1268 und 1863 
 
Termin:  26. Sept. 2012 
 
Kosten:   Schulung Fr. 320.- Prüfung 490.- (Total somit 810.-) 
 
Inbegriffen: Kursraum, Mittagessen, Kaffeepausen VM/NM, Schulungsunterlagen, 

Durchführung der Prüfung, Verlängerung des Schulungsnachweises bei 
bestandener Prüfung, aber nur auf die oben genannten UN Nummern / 
Strassentransport. Nicht inbegriffen: ADR 2011, SDR / GGBV Verordnung 
 

Referenten: Ernst Winkler, Gefag AG Schwerzenbach 
 

Prüfung:  Gefag (anerkannte Prüfstelle des UVEK) 
 
Anmeldung: Per Fax, Mail oder Post an GEFAG 8603 Schwerzenbach; nachdem die Platzzahl auf 16 
beschränkt ist, werden die Anmeldungen nach Eingang berücksichtigt. 
 
Anmeldetalon:  
O Grundkurs GGB 27. – 29. Juni 2012   O Refresher 26. Sept. 2012 
 
Name : ___________________        Vorname: ___________________ 
 
Adresse, Ort: _________________________________________________ 
 
Firma : ______________________________________________________ 
 
Telefon:  __________________            Fax:_________________________ 


